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Personalverordnung der Einwohnergemeinde Walperswil 

Entschädigung für angestelltes Personal im Nebenamt und Funktionäre 
 

Funktion Jahresentschädigung Bemerkungen 

Anzeigerverträgerin 

Besoldung: 
Flugblatt / Botschaft pro Sendung:  CHF 50.00 
Anzeiger pro Woche: CHF 80.00 
Stimmmaterial / Dorfzyt pro Sendung:  CHF 150.00 

 

Bürgerbusfahrer  
gemäss Beschluss der 
Bürgerbuskommission bzw. des 
Gemeinderates 

Gemeindewerk Leistungen für Motor-
fahrzeuge und Maschinen 

 
Entschädigung gestützt auf die 
FAT-Richtlinien 

Gemeindewerkmeister Spesen jährlich:  CHF 2'000.00 
Entschädigung der Arbeitszeit 
gem. Anhang II Personalregle-
ment 

Reinigungspersonal / Aushilfen Gehaltsklasse 2  

Siegelungsbeamter  Entschädigung pro Fall: CHF 50.00  

Alle anderen Funktionäre werden gestützt auf Anhang II des Personalreglements vom 26. August 2020 entschädigt. 

 
Inkrafttreten 
 
Die Personalverordnung tritt auf den 01. Januar 2021 in Kraft. 
 
 
 
 
 
 



Personalverordnung der Einwohnergemeinde Walperswil 

So beschlossen an der Gemeinderatssitzung vom 21. Dezember 2020. 
 
 
Gemeinderat Walperswil 
 
Der Präsident  Die Sekretärin 
 
 
 
 
Christian Mathys Susanne Wahl 


